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Schule Öffnung möglich ab Anmerkung 
Albert-Schweizer-Schule 15.45 Uhr Voraussetzung ist, dass der Schulhof nicht 

mehr von Kursteilnehmern der VHS bzw. 
Eltern als Parkplatz genutzt werden darf und 
entsprechende Maßnahmen von der GBM 
umgesetzt werden. 

Anne-Frank-Schule 14.30 Uhr  
Bachschule 17.30 Uhr  
Beethovenschule 08.00 Uhr Mitbenutzung Gilt ab Bezug des Neubaus und 

Fertigstellung der Außenanlagen. 
Eichendorffschule 17.00 Uhr  
Erich-Kästner-Schule 17.00 Uhr  
Ernst-Reuter-Schule 17.15 Uhr  
Friedrich-Ebert-Schule 17.00 Uhr  
Goetheschule 07.00 Uhr Mitbenutzung  
Grundschule Buchhügel 17.00 Uhr Erst nach Fertigstellung der Außenanlagen 

sinnvoll. 
Humboldtschule 07.00 Uhr Mitbenutzung  
Lauterbornschule 13.00 Uhr  
Leibnizschule, Altbau 17.00 Uhr Erst sinnvoll, wenn die Schulhoffläche keine 

Stolperstellen mehr aufweist. 
Ludwig-Dern-Schule 13.00 Uhr Erst nach Fertigstellung der Außenanlagen 

sinnvoll. 
Mathildenschule 17.00 Uhr  
Schillerschule 17.00 Uhr Die Schulleitung regt an, eine 

Videoüberwachungsanlage am Spielplatz zu 
installieren, um Delikten vorzubeugen. 

Schule Bieber 14.30 Uhr  
Uhlandschule 19.00 Uhr  
Waldschule Tempelsee 16.00 Uhr Erst nach Fertigstellung der Außenanlagen 

sinnvoll. 
Wilhelmschule 17.00 Uhr  
 


